
358 Fritz Weigle,

Belege können wir auf eine weitere Combination Vogels ^), die 
zu den gleichen Resultaten führt, aber nicht so eindeutig und 
beweiskräftig ist, hier verzichten. Als Resultat sei nochmals zu- 
sammengefatzt: Rather ist im herbst, Mitte August bis Ende 
Oktober 93l in Verona eingesetzt und am 3. Februar 934 ab­
gesetzt und gefangengenommen worden.

Durch diese grundsätzliche Festlegung ergibt sich eine Reihe 
weiterer Termine. Zunächst muß die Gefangenschaft in Pavia 
nach Rathers eigenen Angaben?) in die nächsten zweieinhalb 
Jahre von Februar 934 bis August 936 gesetzt werden, die Exils- 
zeit in die folgenden zweieinhalb Zähre von August 936 bis 
Februar 939. In diesem Zeitraum entstanden die beiden Briefe 
an den veroneser Kleriker Ursus und an die zu einem Konzil ver­
sammelten Bischöfe, vielleicht auch der an Petrus Veneticus.

3. Der Brief an den Diakon Ursus^)

Der Brief ist im dritten Buch der praeloquia überliefert/) 
Doch gehört er ursprünglich nicht an diese Stelle, sondern ist erst 
später, als die praeloquia an die auf einem Konzil versammelten 
Bischöfe versandt wurden °), hier eingeschaltet worden. Das hat 
Vogel gegenüber den Ballerini eingehend bewiesen?) Sein Haupt­
argument ist die Bemerkung kurz vor dem Anfang des Briefes?): 
(Zuorum uni (einem seiner Verleumder) ab exilio seripsit buius- 
molli. Dadurch wird der Brief einwandfrei als aus dem Exil 
(August 936 bis Februar 939) geschrieben bezeichnet, welches 
Rather stets scharf von seiner eigentlichen strengen Gefangen­
schaft unterscheidet. Die praeloquia sind aber, wie sich aus ge­
wissen Hinweisen an verschiedenen Stellen des Textes erkennen 
läßt, schon in der Gefangenschaft abgeschlossen worden, das dritte
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